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TEIL A. PLANZEICHNUNG
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N

M 1/5.000

TEIL B. GELÄNDESCHNITTE M 1/500 
 

 

  

 

 
Abb. 01: Regelschnitt durch die interne Ausgleichsfläche A 01 (Anpassung an Höhenlage vor Ort 
notwendig) 

Entwurfsverfasser:          
 
.....................................................    ....................................................    
 
Schwarz       Köppel  
Architekten, Stadtplaner     Landschaftsarchitekt 
 
Holzstraße 47       Katharinenplatz 7 
80469 München      84453 M ühldorf a. Inn 
 
Tel.: 089 / 4900 1946       Tel.: 08631 / 988 851  
Fax: 089 / 4900 1836      Fax: 08631 / 988 790  
Mail: info@schwarzplan-muc.de    Mail: lnfo@la-koeppel.de  
Web.:  www.schwarzplan-muc.de     Web.: www.la-koeppel.de 

 Rohrbach / Ilm, den ...............       ............................. 
             Christian Keck           
            (1. Bürgermeister) 
 
 

TEIL E. VERFAHRENSVERMERKE  
 
 
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Rohrbach a. d. Ilm hat in der Sitzung vom 

.......................... gemäß  § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des vorhabenbezoge-
n e n  Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
.................... ortsüblich bekannt gemacht.  

 
2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentli-

cher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans in der Fassung vom .................... hat in der Zeit vom .................... 
bis ....................  stattgefunden. 

 
 
3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans in der Fassung vom .................... hat in der Zeit vom .................... 
bis ....................  stattgefunden. 

 
 
4. Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 

.................... wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .................... bis .................... beteiligt. 

  
 
5. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit integrierter Grünord-

nung in der Fassung vom .................... wurde mit der Begründung gemäß § 3 
Abs.2 BauGB in der Zeit vom .................... bis .................... im Rathaus Rohr-
bach a. d. Ilm öffentlich ausgelegt. 

 
 
6. Die Gemeinde Rohrbach a. d. Ilm hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 

.................... den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Grünord-
nung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom .................... als Satzung 
beschlossen. 

 
 Rohrbach / Ilm, den ...............       ............................. 
             Christian Keck           
            (1. Bürgermeister) 
 
7. Ausgefertigt 
 
 Rohrbach / Ilm, den ...............       ............................. 
             Christian Keck           
            (1. Bürgermeister) 
 
8. Der Satzungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wurde am 

...................... gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt ge-
macht. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem 
Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht be-
reitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der vorha-
benbezogene Bebauungsplan ist damit rechtswirksam. Auf die Rechtsfolgen des 
§ 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB 
wird hingewiesen. 

 

 

Sträucher 

Corylus avellana Haselnuss 
Cornus mas Kornelkirsche 
Cornus sanguinea Hartriegel 
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
Hippophae rhamnoides Sanddorn 
Ligustrum vulgare Liguster 
Lonicera xylosteum Heckenkirsche 
Prunus spinosa Schlehdorn 
Rhamnus carthartica Kreuzdorn 
Ribes uva-crispa Stachelbeere 
Rosa arvensis Feldrose 
Rosa canina Hundsrose 
Rosa rubiginosa Zaunrose 
Rubus fruticosus Brombeere 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

 

9.8 Pflege / Unterhaltung 
 
 Zur dauerhaften Sicherung der grünordnerischen Festsetzungen und zum Erhalt 

der Qualität der Eingrünungs- und Freiflächen ist eine dauerhaft fachgerechte 
Pflege unerlässlich. Die Pflanzungen habe n  fachgerecht gemäß DIN 18320, 
18916 und 18917 zu erfolgen und sind nach Inbetriebnahme der Baumaßnahme 
spätestens in der darauffolgenden Vegetationsperiode fertig zu stellen. 

Bei Abgang von Gehölzen sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Dabei sind die 
festgesetzten Gehölzarten und Mindestqualitäten zu verwenden. Der Erhalt der 
Anpflanzungen ist in Art und Form dauerhaft sicherzustellen. 
 
Gemäß § 9 Abs. 2 BauGB sind im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur sol-
che Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabensträger im 
Durchführungsvertrag verpflichtet. 

 

3. Bodendenkmäler: 
 
 Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen gemäß Art. 8 Abs. 1-2 

Denkmalschutzgesetz DSchG der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde. 

 
 

 

  Artenliste Pflanzungen 
 

Alle Bäume und Sträucher sind aus regionaler und gebietsheimischer Herkunft zu 
beziehen. 

 
Bäume 1. und 2. Wuchsordnung (WO) 

Acer platanoides (1. WO) Spitz-Ahorn 
Acer campestre Berg-Ahorn 
Alnus glutinosa Rot-Erle 
Betula pendula Weißbirke 
Carpinus betulus Hainbuche 
Crataegus monogyna Weißdorn 
Fagus sylvatica (1. WO) Buche 
Juglans regia Walnuss 
Prunus avium Vogelkirsche 
Prunus padus Traubenkirsche 
Quercus robur (1. WO) Stiel-Eiche 
Sorbus aria Schwed. Mehlbeere 
Sorbus aucuparia Vogelbeere 
Tilia cordata (1. WO) Winter-Linde 
Pyrus spec, Malus spec., etc. Wildobstbäume 
  

 

TEIL D. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN  
 
 
1. Art der baulichen Nutzung: 
 
 Sonstiges Sondergebiet SO gemäß § 11 Abs. 1 und 2 BauNVO 

Zweckbestimmung: Lagerplatz für (Ersatz-)Baustoffe und Aushubmaterialien mit 
Recycling- und Aufbereitungsanlage  

 
Es sind nur folgende Nutzungen zulässig: 

 
 - Lagerboxen für Recyclingbaustoffe, Sand, Kies, Splitt und andere Schüttgüter, 
 - Büro-, Sanitär- und Aufenthaltscontainer, Batteriespeicher, Trafo, Energiezent-

rale, 
 - Siebmaschine, Pulverisierer und Brecher,  
 -  Lagerfläche für Humus, Aushub und aufbereitete Materialien, 
 - Halle mit Unterstand, 
 - Waage, 
 - Stellplätze. 
 
2.  Maß der baulichen Nutzung: 
 
2.1 Grundflächenzahl 
 
 Die Grundflächenzahl wird gemäß § 17 BauNVO i.V.m. § 19 BauNVO auf maxi-

mal 0,8 festgesetzt. 
 
2.2 Höhe baulicher Anlagen 
 
 Die nachfolgenden Höhen stellen Bauwerkshöhen der baulichen Anlagen ein-

schließlich Wandhöhen dar. Die Bauwerkshöhe ist zu messen ab Oberkante Fer-
tigfußboden bis zum oberen Abschluss der baulichen Anlage (First). 
 
- Bürocontainer- und Sanitärcontainer  max. 3,25 m 
- Energiezentrale    max. 3,0 m 
- Halle mit Unterstand    max. 10,0 m 

 -  Lagerboxen (überdacht)   max. 7,0 m 
 - Siebanlage (mobile Anlage)   max. 5,0 m 
 - Brecher (mobile Anlage)   max. 5,0 m   
 -  überdachte Freifläche   max. 10,0 m 
 
3. Bauweise: 
 
 Im Sondergebiet wird eine offene Bauweise gemäß § 22 BauNVO festgesetzt. 

4. Gestaltung baulicher Anlagen: 
 

- Dachform:   Flachdach FD, Pultdach PD, Tonnendach  
- Dachneigung:   DN max. 15°  
- Dachdeckung:   Blecheindeckung, Kies, Folie 

PV-Anlagen sind zulässig.  
Flachdächer und Pultdächer ab einer Flächen-
größe von 50 m² sind mit einer extensiven Dach-
begrünung vorzusehen. 

- Fassaden: Spiegelnde  Materialien sowie grelle und leuch-
tende Farbgebung sind unzulässig. 

 
5.  Einfriedungen:  
 
 Es sind nur sockelfreie Einfriedungen zulässig bis zu einer Höhe von 2,0 m. Die 

Schutzzone der Versorgungsleitung ist von Einfriedungen freizuhalten. Ge-
schlossene Einfriedungen, wie Mauern etc. sind unzulässig. 

 
6. Werbeanlagen: 
 
 Bewegliche (z.B. rotierende) Werbeanlagen sowie Blinklicht, umlaufendes Licht, 

bewegte Schriftbänder, Laser, Reklamescheinwerfer und grelle, blendende Be-
leuchtung sind nicht zulässig. In der Anbauverbotszone zum Fahrbahnrand der 
PAF 21 sind Werbeanlagen generell unzulässig. Im Einfahrtsbereich zum Be-
triebsgelände ist eine Werbetafel < 8 m2 Größe zulässig. 

 
7. Abgrabungen, Aufschüttungen und Gelände:  
 
 Abgrabungen innerhalb der Planfläche, die für die Betriebsabläufe sowie aus 

technischer Sicht erforderlich sind, sind zulässig. Hierzu zählen u.a. die Herstel-
lung der Entwässerungseinrichtungen, wie Sickerbecken, Entwässerungsmulde/-
rinnen, Zisternen etc. Ebenso Geländeabfangungen mittels Stützelementen. Auf-
füllungen/Aufschüttungen sind bis zu max. 300 cm zulässig.  

 
8. Abstandsflächen: 
 
 An den Grundstücksgrenzen sind die gemäß Art. 6 der BayBO vorgeschriebenen 

Abstandsflächen einzuhalten. 

9. Grünordnung:  
 
9.1 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Begrü-

nung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB)  G01, G02 
 
 Die festgesetzten Flächen G01 und G02 zum Anpflanzen von Bäumen und 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind im Süd-Osten und z.T. im Süden 
des Planungsgebiets in einer Breite von mind. 5,00 m anzulegen. 

  
 In diesen Flächen ist eine 3-reihige Hecke aus gebietsheimischen Sträuchern 

gem. Artenliste (bevorzugt Vogelnährgehölze) in einer Breite von mind. 4,50 m 
als gestufter Waldsaum versetzt anzulegen, dauerhaft zu pflegen sowie zu erhal-
ten. 

 Zusätzlich sind im Bereich G02 die zeichnerisch dargestellten Bäume als Heister 
aus Arten der 2. Wuchsordnung in einem Abstand von mind. 4,00 m zur landwirt-
schaftlichen Fläche zu pflanzen. Die Baumstandorte können in der Lage ver-
schoben werden, die Gesamtanzahl von 7 Stück ist zu erbringen. 

  
 Die Pflanzabstände von Bäumen zu landwirtschaftlich genutzten Flächen beträgt 

mind. 4,00 m (Maß gilt für den ausgewachsenen Baum) und sind einzuhalten. 
Die im Plan dargestellten Zufahrten dürfen max. 1,50 m in der Lage und Breite 
von der Darstellung abweichen. 

 
9.2 Straßenbegleitgrün 

 Da es sich bei der Zufahrt um einen bestehenden Feldweg handelt, der ausge-
baut werden soll, sind die bestehenden beidseitigen Grünstrukturen außerhalb 
der Verbreiterung zu erhalten und es ist nach Fertigstellung ein wegbegleitender 
Saum zu entwickeln. 

 Sichtdreiecke sind sowohl von Modellierungen als auch von jeglicher Bepflan-
zung höher 80 cm freizuhalten. 

9.3 Nicht überbaubare Grundstücksfläche  

 Die nicht überbaubare Grundstücksfläche ist durch Ansaat von regionalem, ge-
bietsheimischen Saatgut (Blumen/Kräuter – Gräser mind. 50:50) zu begrünen 
und dauerhaft zu pflegen. 

9.4 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) - Ausgleichsfläche 
intern (A01)  

 Der Eingriff auf der Planfläche wird nach dem aktualisierten Leitfaden „Bauen im 
Einklang mit Natur und Landschaft“ in der Fassung vom 16.12.2021 bilanziert. 

 Insgesamt sind 33.336 Wertpunkte zu erbringen. 

 Der hierfür nachzuweisende Ausgleich wird vollständig innerhalb der Planfläche 
auf den Flächen A01, A02 und A03 erbracht.  

 Innerhalb des Geltungsbereiches ist nördlich des Plangebietes eine 10,00 m brei-
te Ausgleichsfläche A01 in einer Flächengröße von 2.759 m² anzulegen. Inner-
halb dieser ist ebenfalls eine Erdmodellierung/Wall in einer Höhe von 1,50 m bis 
max. 2,00 m, Fußbreite von mind. 8,50 m und Böschungsneigung von max. 1:1,5 
bis 1:2 oder flacher zu errichten. 

 Darauf ist eine Hecke aus gebietsheimischen Bäumen und Sträuchern (Mesophi-
les Gebüsch/Hecke mit BNT B112) gem. Artenliste (bevorzugt Vogelnährgehöl-
ze) in einer Breite von mind. 8,50 m anzulegen, dauerhaft zu pflegen sowie zu 
erhalten. Die dargestellten Bäume sind als Hochstämme aus heimischen Arten 
der 1. und 2. Wuchsordnung in einem Abstand von mind. 4,00 m von der Grund-
stücksgrenze zu pflanzen. Die Baumstandorte können in der Lage verschoben 
werden, die Gesamtanzahl von 34 Stück ist auf der gesamten Walllänge zu er-
bringen. Die Pflanzung ist unter Einhaltung der v.g. Pflanzabstände versetzt an-
zulegen, d.h. nicht Pflanzung gleicher Arten an einer Stelle, sondern Vermi-
schung der Pflanzen mit unterschiedlichen Höhenwachstum. 

 Die den benachbarten Flächen zugewandten verbleibenden 1,00 m am Wallfuß 
sind als Versickerungsmulde auszubilden. 

10. Niederschlagswasserbeseitigung: 
 

Unverschmutztes Niederschlagswasser von Dächern ist in Zisternen zu sam-
meln. Der Überlauf ist über eine Entwässerungsrinne in das Sickerbecken zu lei-
ten. 
Das im Bereich der befestigten Flächen anfallende Niederschlagswasser ist in 
die Sickerbecken mit vorgeschalteten Regenwasserbehandlungsmaßnahmen zu 
sammeln und einzuleiten. Die technischen Regeln zur Versickerung sind zu be-
achten. 
 
Vom Planer ist zu prüfen, ob das anfallende Niederschlagswasser erlaubnisfrei 
nach den Vorgaben von Niederschlagswasser-Freistellungsverordnung 
(NWFreiV) und TRENGW versickert werden kann. Falls nicht, so ist unabhängig 
vom baurechtlichen Verfahren ein Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis mit den 
entsprechenden Planunterlagen zu stellen. 
 
Das gesamte Niederschlagswasser der Sortier- und Aufbereitungsfläche ist in 
Zisternen zur Beprobung aufzufangen. Diese Fläche ist hinsichtlich Oberfläche 
und Gefälle entsprechend auszubilden, so dass kein Wasser nach außen gelan-
gen kann. 
 
Die Art der Entwässerung ist spätestens auf Ebene des Bauantrages in Form ei-
nes Entwässerungsplanes, integriert in einen Freiflächengestaltungsplan, aufzu-
zeigen. 
 
Das Sickerbecken ist durch eine heimische, standortgerechte, mehrjährige und 
blütenreiche Wiesen- Ansaat (Mischungsverhältnis Blumen/Kräuter-Gräser mind. 
50:50) zu begrünen. Das Saatgut ist so auszuwählen, dass im Sohlbereich des 
Einstaus Arten mit großer Feuchtigkeitstoleranz aus wechselfeuchten und wech-
seltrockenen Standorten vorgesehen werden. In der verbleibenden Fläche sind 
Arten für überwiegend trockene Standortverhältnisse auszuwählen. Stützmauern 
zur Geländeabfangung sind zulässig. 
Die Fläche ist dauerhaft durch 1-2-malige Mahd pro Jahr zu pflegen; das Mahd-
gut ist nach Abtrocknung zu entfernen. 
Mindestens einmal jährlich ist der Aufwuchs komplett zu entfernen, ebenso Laub 
und Unrat, insbesondere im Versickerungsbereich. Ein Eintrag verschlämmender 
Stoffe ist zu vermeiden; der Auflauf von Gehölzsamen ist einzudämmen (DWA A-
138). 
 
Die Böschungen sind aufgrund der Pflegbarkeit mit einer Neigung von mind.  
N 1:2 auszubilden. 
 
Grundlage für die Ausführung  der Versickerungsbecken sind die technischen 
Regeln, die Arbeitsblätter DWA-A 138, DWA-A 117 und das Merkblatt DWA-M 
153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser) in den jeweils ak-
tuellen Fassungen. 

 

TEXTLICHE HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBER-
NAHMEN  

 
 
1. Wasserwirtschaft:  
 
1.1 Sollten im Zuge von Baumaßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches schädli-

che Bodenverunreinigungen bekannt werden, sind umgehend das Wasserwirt-
schaftsamt Ingolstadt und das Landratsamt Pfaffenhofen zu informieren.  

 
1.2 Sollten Geländeauffüllungen stattfinden, wird empfohlen, als Auffüllmaterial 

schadstofffreies Material (z.B. Erdaushub, Sand, Kies usw.) zu verwenden. Es 
wird darauf hingewiesen, dass seit 01.08.2023 die Ersatzbaustoffverordnung gilt, 
die hinsichtlich des Einbaus von mineralischen Ersatzbaustoffen (RC-Material, 
Boden etc.) zu beachten ist. Belastetes Bodenmaterial darf nur eingebaut wer-
den, bei geeigneten hydrogeologischen Voraussetzungen am Einbauort unter 
Beachtung der Vorgaben der EBV oder der BBodSchV n.F. 

 
1.3 Für den Bereich Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist die 

fachkundige Stelle am Landratsamt Pfaffenhofen zu beteiligen. Es ist darauf zu 
achten, dass keine wassergefährdenden Stoffe in den Untergrund gelangen. Dies 
gilt besonders während der Bauarbeiten. 

 
1.4 Die Ausführung der Niederschlagsentwässerung ist in einem Konzept bzw. Gut-

achten darzustellen und zu bewerten. 
 
1.5 Auf einen sparsamen und nachhaltigen Umgang mit Wasser wird hingewiesen 

(siehe Merkblatt DWA-M 153 Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regen-
wasser). 

 
2. Bauverbot: 
 
 Kreisstraßen: 
 Entlang der freien Strecke von Kreisstraßen gilt gem. Art. 23 Abs.1 Bayerisches 

Straßen- und Wegegesetz BayStrWG für bauliche Anlagen bis 15 m Abstand 
vom äußeren Rand der Fahrbahn ein Bauverbot. 

 
 Werbende oder sonstige Hinweisschilder sind gemäß Art. 23 BayStrWG inner-

halb der Anbauverbotszone unzulässig. Außerhalb der Anbauverbotszone sind 
sie so anzubringen, dass die Aufmerksamkeit des Kraftfahrers nicht gestört wird. 

 
 Eine Ausnahme von der Anbauverbotszone von 15 m gemessen vom Fahrbahn-

rand, kann ausschließlich für die Errichtung von Lärmschutzanlagen (Wall, Wand, 
Wall-Wand-Kombination) und deren Bepflanzung zugelassen werden. 

 
 Bäume und Lärmschutzanlagen dürfen nur mit einem Mindestabstand von Bäu-

me 7,50 m, Damm > 3,0 m vom Fahrbahnrand der Straße errichtet werden (§ 1 
Abs. 6 Nr. 9 BauGB, Sicherheit des Verkehrs, unter Berücksichtigung der RPS 
bzw. RAL). 

 
 Autobahnen: 
 Längs der Bundesautobahnen dürfen gem. § 9 Bundesfernstraßengesetz FStrG 

Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 40 Meter, gemessen vom äuße-
ren Rand der befestigten Fahrbahn, nicht errichtet werden. 

 

4. Grünordnung:  
 
4.1  Baumpflanzungen 
  

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das Merkblatt "Bäume, unterirdische 
Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen, Ausgabe 2013 (R2) – siehe hier u.a. Abschnitt 3 und 6- zu beachten. Es 
ist sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung 
und Erweiterung von Telekommunikationslinien nicht behindert wird. 

 
4.2  Pflanzungen 
 
 Bei Pflanzungen entlang von Grundstücksgrenzen, wird auf die Grenzabstands-

regelungen (siebter Abschnitt: Nachbarrecht) des Bayerischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bürgerlichen Gesetzbuches (AG BGB) hingewiesen. 

 Ersatzpflanzungen sind in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde vorzuse-
hen. 

 
4.3  Fassadenbegrünung 
 
 Eine Fassadenbegrünung ist wünschenswert und sollte zur Verbesserung des 

Mikroklimas wo möglich eingeplant werden. 
 
4.4 Oberbodenlagerung 
 
 Für Abtrag, Lagerung und Einbau von Oberboden gilt die DIN 18915 „Bodenar-

beiten für vegetationstechnische Zwecke“. Der gewonnene Boden ist in nutzba-
rem Zustand zu halten.  

 
4.5 Beläge 
 
 Zur Reduzierung der Versieglung wird auf die Verwendung von wasserdurchläs-

sigen Belägen, wo dies der Betrieb zulässt, hingewiesen. 
 
4.6 Freiflächengestaltungsplan  
 

Die vorgesehene Nutzung der nicht bebauten Flächen, der Nachweis des Ver-
siegelungsgrades, Maßnahmen zur Grünordnung  – insbesondere Vegetations-
planung – sind gemäß § 7 BauVorlV in einem qualifizierten Freiflächengestal-
tungsplan darzustellen, der mit dem jeweiligen Bauantrag einzureichen ist. Der 
geprüfte Plan wird Bestandteil der Baugenehmigung. 

 
5. Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (staubredu-

zierende Maßnahmen): 
 
 Die Eingrünung  sowie die Dachbegrünungen des Sondergebietes dienen als 

staubreduzierende Maßnahme und sind entsprechend den grünordnerischen 
Festsetzungen zu erhalten und zu pflegen. 

 Im Falle möglicher Staubentwicklung, z.B. während trockener Wetterlagen, ist die 
Fläche des Sondergebietes mit Wasser zu berieseln. 

 Prinzipiell werden Lagerbereiche mit emittierenden Stoffen eingehaust bzw. 
überdacht. Eine weitere staubreduzierende Maßnahme stellt die geplante ange-
passte Fahrweise dar. 

  
6. Immissionsschutz:  
 
 Die immissionsschutzrechtlichen Anforderungen für den Lagerplatz mit Recyc-

ling- und Aufbereitungsanlage erfolgen im immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsverfahren nach BImSchG. 

 
 Es ist ausschließlich ein Betrieb zur Tagzeit (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) zulässig. 

Nachts (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) ist ein Betrieb unzulässig. 
 Es dürfen ausschließlich nicht gefährliche Abfälle angenommen, zwischengela-

gert und behandelt werden. 
 
7. DIN-Vorschriften, auf die in den textlichen Festsetzungen und Hinweisen des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 48 „Sondergebiet Lagerplatz mit Re-
cycling- und Aufbereitungsanlage Ottersried“, Gemeinde Rohrbach/Ilm verwiesen 
wird, sind über den Beuth-Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen. Herausgeber sämt-
licher DIN-Vorschriften ist das Deutsche Institut für Normung e. V., Berlin. Die 
DIN-Vorschriften finden jeweils in der bei Rechtskraft dieser Satzung geltenden 
Fassung Anwendung. Ebenso wie die der Planung zugrunde liegenden Gesetze, 
Verordnungen, Erlasse sowie die fachlichen Regelwerke der Forschungsgesell-
schaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL) und das Merkblatt 
„Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 (R2), können diese im Rathaus der 
Gemeinde Rohrbach/Ilm zu den üblichen Dienststunden eingesehen werden.  
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Abb. 03: Schutz der Waldränder durch Bauzäune während der Bautätigkeit 

 

 

 
 
Abb. 02: vorzuhaltender Bauzaun während der Bautätigkeit, Bereich Süd 

 
Schutz der Waldränder vor Bautätigkeit. Baustelleneinrichtung und Lagerflä-
chen befinden sich nur auf dem Grundstück Fl.Nr. 1769, Gemarkung Rohr-
bach. 

 

 

9.6 Begrünung von Stellplätzen  

 Bei der Errichtung neuer Stellplätze ist nach jedem sechsten Senkrechtparker 
und nach jedem vierten Längsparkern mindestens ein heimischer Laubbaum als 
Hochstamm (StU mindestens 14-16) gem. Artenliste (siehe Anhang) zu pflanzen 
und dauerhaft zu unterhalten. 

9.7 Pflanzvorgaben für Artenliste 
 

Die Begrünung aller Flächen hat mit autochthonen gebietsheimischen, standort-
gerechten Gehölzen und Gras-Kraut-Ansaaten gem. nachfolgender Artenliste zu 
erfolgen. 
 
Pflanzenqualität für Bäume innerhalb Ausgleichsfläche A 01  
Mindestqualität: Heister 3x verpflanzt, mit Ballen,  
14-16 cm Stammumfang, gemessen in 1 m Höhe 
 
Pflanzenqualität für Bäume innerhalb von PKW-Stellplätzen  
Mindestqualität: Hochstamm 3x verpflanzt, mit Ballen,  
14-16 cm Stammumfang, gemessen in 1 m Höhe 
 
Pflanzenqualität für Sträucher in G 01 und A 01 
Mindestqualität: Str 2x verpflanzt, 60-100 cm hoch 
Pflanzdichte: in Gruppen von 3 bis 7 Pflanzen, Pflanzenabstand 1,5 x 1,5 m 
 
Bei Neupflanzungen ist ausreichender Wurzelraum gem. FLL –Empfehlungen für 
Baumpflanzungen (mind. 12 m³) sicherzustellen. 

  Mindestmaß Baumgruben: 1,5 x 1,5 x 0,80 m 
 

V3: 
Bei der Neuanlage der Beleuchtung ist der „Art. 11a Himmelstrahler und Be-
leuchtungsanlagen“ des BayNatSchG zu beachten. 

Eine Beleuchtung der außen angrenzenden sensiblen Bereiche, insbesondere 
der Wald(-rand), ist unzulässig. 
 

Folgende Kriterien sind für die Beleuchtung zu berücksichtigen: 

Für die Beleuchtung im Geltungsbereich sind ausschließlich insektenfreundli-
che Leuchtmittel ohne Ultraviolettanteil oder Infrarotstrahlung sowie ohne 
Streuwirkung und mit vollständig gekapseltem Lampengehäuse bis zu einer 
Lichttemperatur von max. 2.700K, ausnahmsweise bis zu einer Lichttempera-
tur von max. 3.000K, zu verwenden, vorzugsweise LED, bzw. darf die Ober-
flächentemperatur der Leuchtmittel max. 60°C erreichen. 

 
Allgemein ist darauf zu achten: 

- die Beleuchtungsdauer und die -intensität sind auf das notwendige 
Maß zu minimieren (ggf. zu dimmen oder Bewegungsmelder), zeitlich 
zu begrenzen (Abschaltung zwischen 22:00 Uhr und 6:30 Uhr). 

- Lichtlenkung nur nach unten auf die auszuleuchtenden Bereiche, keine 
Erhellung der Umgebung (ggf. durch zu hohe Masten). 

- Zentrale Elemente sind die Abblendung und Abschirmung der Licht-
quellen, um Lichtanteile oberhalb der Horizontalen zu vermeiden so-
wie, präzise Lichtlenkung, um Streulicht zu reduzieren und die warme 
Lichtfarbe. Diese sind zwingend einzuhalten. 

V4:  
Die Arbeiten mit Spitzenpegel sind innerhalb der Betriebszeiten von 6:00 Uhr -
22:00 Uhr so zu organisieren, dass Spitzenpegel vor 7:00 Uhr und nach 20:00 
Uhr vermieden werden. 

(Dazu zählen insbesondere Brecher, Siebanlage, Pulverisierer (Arbeiten mit 
langer Einwirkzeit), aber auch Arbeiten wie Umsetzen Abrollcontainer, LKW-
Materialaufgabe durch Radlader, LKW-Abkippen von Schotter.) 

V5:  
Für die Eingrünung sind Bäume, Sträucher, Einsaaten aus regionaltypischen 
Pflanzenarten zu verwenden. 

Die Pflanzungen dürfen nicht gedüngt werden (organische Einzelpflanzen-
düngung ist möglich), ebenso dürfen keine Pflanzenschutzmittel/Pestizide 
verwendet werden. 

 Innerhalb des Geltungsbereiches ist westlich sowie südlich eine weitere Aus-
gleichsfläche anzulegen. Die Trasse der Frischwasserleitung ist links und rechts 
der Achse in je 6,00 m Breite von jeglichen Gehölzen (Anflug und Pflanzung) 
freizuhalten. 

 Auf der 928 m² großen Fläche A02 ist eine Strauchhecke aus heimischen, regio-
nalen Gehölzen (B112) gem. Artenliste in einer Breite von mind. 5,00 m anzule-
gen. 

 Auf der Fläche A03, welche eine Größe von 1.281 m² besitzt, ist ein artenreicher 
Saum und Staudenfluren frischer bis mäßig trockener Standorte (K132) mittels 
Ansaat von regionalem Saatgut (z.B. Holledauer Mischung mit einem Verhältnis 
Blumen/Kräuter - Gräser von mind. 50:50) oder Heudrusch zu entwickeln, dauer-
haft von Sukzession freizuhalten sowie zu erhalten. 

 Somit können intern auf den Flächen A01, A02 und A03 insgesamt 44.583 
Wertpunkte nachgewiesen werden, wodurch sich der gesamte erforderliche 
Ausgleich innerhalb der Planfläche befindet. 

 Der Überschuss von 8.247 Wertpunkten wird auf dem Ökokonto der Gemeinde 
Rohrbach gutgeschrieben. 

 Alle Ausgleichsflächen sind dinglich zu sichern sowie gemäß dem Entwicklungs-
ziel dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. 

9.5 Artenschutz 
 
Im Frühjahr und Frühsommer 2021- 2023 wurden Geländebegehungen zur Kar-
tierung der Arten durch eine ökologische Fachkraft durchgeführt. Die Begehun-
gen sind komplett abgeschlossen. 
Es wurden Zauneidechse und Heidelerche sowie Baumpiper gesichtet. Aufgrund 
fehlender essentieller Habitatstrukturen sowohl auf der Vorhabensfläche, als 
auch direkt angrenzend, kann ein Eintreten von Verbotstatbestände gem. §45 
Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden unter Einhaltung folgender Vermei-
dungsmaßnahmen (V): 
 
V1: 

Die Baufeldräumung hat nur außerhalb der Vogelschutzzeiten (entspricht 1. 
März bis 30. September), also zwischen Oktober und Februar, zu erfolgen. 
 
Die Baufeldfreimachung hat auch die Zufahrtsstraße (Fl.Nr. 1768, Gemarkung 
Rohrbach), auf ganzer Länge sowie die Straßenränder mit zu umfassen. 

 
V2: 

Eingriffe in die angrenzende Fl.Nr. 1770, Gemarkung Rohrbach, sowie in den 
Waldrand/Baumwurzeln (Bodenbrüter, Zauneidechse) sind unzulässig und 
sind vor Bautätigkeit, Ablagerungen etc. durch einen Bauzaun zu schützen. 

 
Eingriffe in den südlichen und südöstlichen Teil des Feldweges Fl.Nr. 1768, 
Gemarkung Rohrbach, (Bodenbrüter, Zauneidechse) sind unzulässig und sind 
vor Bautätigkeit, Ablagerungen etc. durch einen Bauzaun zu schützen. 

 

TEIL C. PLANZEICHEN 
 
 FESTSETZUNGEN 
 
1. Art der baulichen Nutzung  
 
       Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO) 
 
  Zweckbestimmung: Lagerplatz für (Ersatz-)Baustoffe und Aushubmate-

rialien mit Recycling- und Aufbereitungsanlage  
 
2.  Baugrenzen 
 
  Baugrenze 
 
3. Verkehrsflächen 
 
3.1  Straßenverkehrsfläche 
 
3.2  Straßenbegrenzungslinie 
 
3.3  Einfahrtbereich 
 
3.4  Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: Verkehrsgrün 
 
4.  Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung 

des Wasserabflusses 
 
4.1  Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft und die Regelung 

des Wasserabflusses 
 
4.2      R Regenversickerbecken  
 
5. Grünflächen  
 
5.1       Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Natur und Landschaft (Ausgleichsfläche) A01, 
A02, A03 

 
5.2       Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen G01, G02 
 
5.3  zu pflanzende Bäume 
 
6. Sonstige Planzeichen 
 
6.1   Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
 
6.2     15,0 Maßzahl in Metern, z.B. 15,0 m 
 
6.3     10,0 Radius in Metern 
 
6.4  Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind 

(Anbauverbotszone) 
 
6.5  Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 
 
6.6.   Sichtdreieck mit Maßangaben 
 Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Sichtflächen 

dürfen außer Zäunen neue Hochbauten nicht errichtet werden; Wälle, 
Sichtschutzzäune, Anpflanzungen aller Art und Zäune sowie Stapel, 
Haufen u.ä. mit dem Grundstück nicht fest verbundene Gegenstände 
dürfen nicht angelegt werden, wenn sie sich mehr als 0,80 m über die 
Fahrbahnebene erheben. Ebenso wenig dürfen dort genehmigungs- 
und anzeigefreie Bauten oder Stellplätze errichtet und Gegenstände 
gelagert oder hinterstellt werden, die diese Höhe überschreiten. Dies 
gilt auch für die Dauer der Bauzeit. Einzelbaumpflanzungen im Bereich 
der Sichtflächen sind mit der Straßenbauverwaltung abzustimmen. 

 
 

 HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
 
1.   bestehende Flurgrenzen 
 
2. 1769 Flurnummern (z.B. 1769) 
 
3.  Höhenlinien mit Höhenkoten des vorhandenen Geländes NHN (z.B. 

440,0 m) 
 
4.      A-A Schnittverlauf, z.B. A-A 
 
5. Verkehrsflächen (unverbindliche Darstellung) 
 
6. Böschungen 
 
7. Versorgungsleitung unterirdisch  
 
8. Versorgungsleitung unterirdisch mit Schutzzone 
 
9.  private Grünflächen 
 

PRÄAMBEL  
 
 
Die GEMEINDE ROHRBACH A.D. ILM, Landkreis Pfaffenhofen, erlässt aufgrund 
 
- der §§ 2 Abs.1, 9, 10 und 12 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
- des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) 
 
- des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
 
- der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) 
 
- der Planzeichenverordnung (PlanZV 90) 
 
in der zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung den 
 
VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLAN NR. 48 „SONDERGEBIET LAGERPLATZ 
MIT RECYCLING- UND AUFBEREITUNGSANLAGE OTTERSRIED“ MIT TEILÄNDERUNG 
DES BEBAUUNGSPLANES NR. 43 „SOLARPARK OTTERSRIED“ als SATZUNG 
 
Bestandteile der Satzung: 
 

• Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 48 "Sondergebiet Lagerplatz mit Recycling- 
und Aufbereitungsanlage Ottersried" mit Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 43 
„Solarpark Ottersried“ in der Fassung vom .................... . 

 
• Geländeschnitte A-A und B-B zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 48 

"Sondergebiet Lagerplatz mit Recycling- und Aufbereitungsanlage Ottersried" mit 
Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 43 „Solarpark Ottersried“ in der Fassung 
vom ................. ., 

 
• Vorhaben- und Erschließungsplan vom .................... . 

 
Mit beigefügt sind: 
 
• Begründung in der Fassung vom .................... , 
 
• Umweltbericht in der Fassung vom 26.01.2024,  

 
• Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 

vom 14.12.2023,  
 
• Faunistische Untersuchung zur saP vom 06.2023, 
 
• Geotechnisches Gutachten vom 11.01.2023,  
 
• Schalltechnische Untersuchung vom 26.01.2024, 
 
• Immissionsprognose Staub vom 07.11.2023. 


